
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bad Nauheim, 27.02.2010 
 
 
Antrag zur Mitgliederversammlung 2010 am 28.03.2010 
 
 
Die Mitgliederversammlung des HBSV möge beschließen,  
den § 1, 1. der Gebühren- und Bußgeldordnung des HBSV ab dem 
01.01.2011 wie folgt zu ändern: 
 
 
 
Bisherige Version: 
 
§ 1 Mitgliedsbeiträge HBSV und DBV  
 
1. Der HBSV Jahresbeitrag beträgt je aktivem  
 
a. Erwachsenen (19 Jahre und älter)   10,-.  
b. Jugendlichen (18 Jahre und jünger)   7,-. 
 
 
 
Neue Version: 
 
§1 Mitgliedsbeiträge HBSV  und DBV 
 
1. Der HBSV Jahresbeitrag beträgt je aktivem 
 
a. Erwachsenen (19 Jahre und älter)   12,- €uro 
b. Jugendlichen (18 Jahre und jünger)   9,- Euro 
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     Vizepräsident Finanzen 

Franzisco Lucio Tippmann 
Schwalheimer Hauptstraße 18 
61231 Bad Nauheim 
 
Telefon (06032) 73214 
Telefax (06039) 990298 
e-mail   lucio-tippmann@hbsv.de  

 
 
 
 



Begründung: 
 
Um das von Stefan Hoffmann im Rahmen der HBSV-
Mitgliederversammlung vorgestellte neue Leistungssportkonzept 
finanzieren zu können, müssen zusätzliche Mittel bereitgestellt 
werden. Diese sollen zum Teil aus einer Anpassung der 
Mitgliedsbeiträge finanziert werden. Die letzte Anpassung der 
Mitgliedsbeiträge erfolgte im Zuge der Euro-Umstellung und der 
Satzungsreform im Jahre 2001.  
 
Bei einer durchschnittlichen Anzahl von 50 beitragspflichtigen 
Mitgliedern (Aktive) ergibt dies pro Mitgliedsverein eine 
Mehrbelastung von 100,-- € pro Geschäftsjahr.  
  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Franzisco Lucio Tippmann 
Vizepräsident Finanzen 

 


